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Informationen der Rechtskommission:
LCD-ROM im Netz

Monika Rasche

Obwohl mit dem 2. Gesetz zur Änderung des Urhebergesetzes mit den §§ 69a -
69g UrhG besondere Bestimmungen für Computerprogramme eingefügt wur-
den, ist die Rechtsunsicherheit in diesem Bereich immer noch sehr groß. Für
Bibliotheken ist insbesondere unklar, ob und unter welchen Bedingungen CD-
ROMs in Netzwerken eingesetzt werden dürfen.
Verlage und Softwareanbieter bieten CD-ROMs teilweise als Einzelplatz-
versionen an und machen die Genehmigung zum Einsatz in Netzwerken von
sogenannten Mehrplatzlizenzen abhängig.
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Oft geschieht es auch, daß eine Bibliothek eine CD-ROM erwirbt und dann nach
öffnen der Verpackung z.B. im Beiheft erfährt, daß diese CD-ROM nur auf ei-
nem Einzelplatz eingesetzt werden darf und die Nutzung in einem Netzwerk
abhängig ist von dem Abschluß eines gesonderten Vertrages über eine Mehr-
platzversion. Eine weitere Variante ist die des sogenannten Schutzhüllen-
Vertrages, wo sich der Erwerber der CD-ROM durch Öffnen der Schutzhülle
verpflichtet, die CD-ROM nur an einem Einzelplatz einzusetzen. Für den Fall,
daß er damit nicht einverstanden ist, wird ihm ein Rücktrittsrecht eingeräumt.
Die früher vertretene Rechtsaurfassung1' daß Mehrplatzlizenzen sittenwidrig
seien, läßt sich nach der Novelle des Urheberrechts so nicht mehr aufrecht-
erhalten. Es ist jedoch zu prüfen, unter welchen Umständen tatsächlich Entgelte
für Mehrplatzversionen zu entrichten sind und wann CD-ROM auch ohne den
Erwerb solcher Versionen im Netz eingesetzt werden dürfen.
Die einschlägige Bestimmung ist hier § 69d Abs. 1 UrhG, der besagt, daß Ver-
vielfältigungen von Computerprogrammen nicht der Zustimmung des Rechts-
inhabers bedürfen, wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung des
Computerprogrammes durch den zur Verwendung eines Vervielfältigungs-
stückes des Programmes Berechtigten notwendig sind. Jede CD-ROM stellt ein
solches Vervielfältigungsstück eines Programmes dar, denn in jedem Fall ist eine
Software Voraussetzung dafür, daß man eine CD-ROM laden kann, darin re-
cherchieren, damit spielen kann usw. Das heißt, daß die Vervielfältigung eines
Computerprogrammes für denjenigen zulässig ist, der rechtmäßigerweise eine
CD-ROM besitzt. Dem Besitz der CD-ROM muß also ein Vertragsverhältnis
zugrunde liegen. Hierbei kann es sich um einen Kaufvertrag handeln, aufgrund-
dessen dem Besitzer der CD-ROM das Eigentum und der Besitz an dieser
übertragen wird und eine einmalige Vergütung zu entrichten ist. Es kann auch
ein Mietverhältnis sein, wenn der Anbieter der CD-ROM diese nur befristet ge-
gen Entgelt zur Verfügung stellt oder wiederholt Zahlungen zu leisten sind. Frag-
lich erscheint, ob im Zusammenhang mit CD-ROM noch von sogenannten Li-
zenzverträgen gesprochen werden kann, denn im Rahmen eines Lizenz-
vertrages wird dem Lizenznehmer eine Erlaubnis in Bezug auf die Nutzung eines
Urheberrechts erteilt. (Beispiel: Der Verleger erhält durch Lizenzvertrag mit dem
Urheber das Recht, das urheberrechtlich geschützte Werk zu.vervielfältigen, zu
veröffentlichen und zu verbreiten.) Ein Lizenzvertrag ist unabhängig von Eigen-
tum und Besitz an einer Sache, d.h. eben auch von dem Besitz eines Vervielfäl-
tigungsstückes. Durch die Überlassung eines Vervielfältigungsstückes eines
Computerprogrammes - also auch einer CD-ROM - aufgrund eines Vertrages
hat der Besitzer jedoch schon von Gesetzes wegen (§ 69d Abs. 1 UrhG) das
Recht zur Vervielfältigung gem. § 69c Nr. 1 UrhG, wenn sie für eine bestim-
mungsgemäße Nutzung des Computerprogrammes erforderlich ist. Somit muß
auch kein Lizenzvertrag abgeschlossen werden, mit dem der Anbieter der CD-
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ROM seinem Vertragspartner das Recht zur Vervielfältigung einräumt. Ist den-
noch von einem Lizenzvertrag die Rede, so kommt es auf den Inhalt des Vertra-
ges an, ob dieser als Kauf- oder Mietvertrag zu interpretieren ist. Zusammenfas-
send läßt sich sagen, daß die Vervielfältigung eines Computerprogrammes zur
bestimmungsgemäßen Nutzung dieses Programmes zustimmungsfrei ist, wenn
einem Nutzer zu diesem Zweck ein Vervielfältigungsstück überlassen wurde -
unabhängig von dem dieser Überlassung zugrundeliegenden Vertrag.3'
Die Frage ist also, ob bestimmungsgemäße Nutzung eines Programmes auch
beinhaltet, daß auf das Programm gleichzeitig nur von einem Rechner zugegrif-
fen wird. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ist dahingehend auszulegen, daß mit
einem Textverarbeitungsprogramm Texte verarbeitet werden, daß mit Spielen
gespielt und mit entsprechenden Rechercheprogrammen in Datenbanken re-
cherchiert wird. Als nicht mehr bestimmungsgemäß ist z.B. die Vervielfältigung
eines Rechercheprogramms zu erachten, um mit dem Programm in einer Da-
tenbank zu recherchieren, die nicht auf der entsprechenden CD-ROM gespei-
chert ist. Wenn ein Programm in einem Netzwerk zum Einsatz kommt, ändert
dies nichts an der bestimmungsgemäßen Nutzung des Programms.
§ 69d Abs. 1 UrhG läßt jedoch zu, daß vertragliche Ausnahmen von der Zustim-
mungsfreiheit vereinbart werden können. Der Kauf- oder Mietvertrag bezieht
sich nicht nur auf eine Sache - die CD-ROM -, sondern hat auch eine urheber-
rechtliche Komponente - nämlich die der Übertragung des Vervielfältigungs-
rechtes. Das zunächst zustimmungsfreie Recht zur Vervielfältigung des Pro-
grammes kann also vertraglich eingeschränkt werden und zwar durch Bestim-
mungen im Rahmen des Überlassungsvertrages.41

Wenn bereits aus dem Werbematerial des Verlegers oder Softwarehändlers her-
vorgeht, daß es Einzel- und Mehrplatzversionen einer CD-ROM gibt und die
Bibliothek entscheidet sich dann für den Kauf einer Einzelplatzversion, so ist
klar, daß die bestimmungsgemäße Nutzung hier durch den Vertrag, dessen
Gegenstand konkret nur eine Einzelplatzversion ist, eingeschränkt ist. Dem
Anliegen des Rechtsinhabers, keine uneingeschränkte Nutzung zuzulassen, ist
jedoch damit Genüge getan, wenn bei Einspielung in einem Netzwerk gewähr-
leistet ist, daß immer nur von einem einzelnen Platz aus auf die CD-ROM zuge-
griffen werden kann und der Zugriff für weitere Anwender dann gesperrt ist.51 Ein
Beispiel für eine CD-ROM, die von vornherein sowohl als Einzelplatz- als auch
als Mehrplatzversion angeboten wird, ist das VLB.
Weniger eindeutig sind jedoch die Fälle, in denen die Bibliothek eine CD-ROM
bestellt hat und erst nach der Auslieferung der CD-ROM durch schriftliche Anla-
gen oder auch auf der Schutzhülle erfährt, daß es sich hierbei um eine Einzel-
platzversion handelt und daß es für den Erwerb einer Mehrplatzversion eines
gesonderten Vertrages bedarf. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden:
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Wenn die Bibliothek die CD-ROM direkt beim Rechtsinhaber (in der Regel dem
Verlag oder dem Softwarehersteller) bestellt hat, handelt es sich bei der Ein-
schränkung um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters.
Gem. § 2 Abs. 1 AGB-Gesetz muß der Erwerber vor oder spätestens bei Ab-
schluß des Vertrages ausdrücklich oder durch deutlich sichtbaren Aushang auf
die Geltung der AGB hingewiesen werden, so daß die andere Vertragspartei die
Möglichkeit hat, in zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen.
Für Privatpersonen sind daher derartige innenliegende Einschränkungen des
Vertrages durch AGB nicht von Bedeutung. Bei Bibliotheken findet jedoch die
Bestimmung des § 2 gem. § 24 Abs. 2 S. 2 AGB-G keine Anwendung, da diese
in der Regel Einrichtungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
(Kommune, Universität) sind. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die AGB ist damit
nicht erforderlich, da eine Bibliothek als CD-ROM-Erwerber vom Vorhandensein
von AGB hätte wissen müssen, und gerade für Bibliotheken durchaus erkennbar
ist, daß Verträge über Softwareprogramme unter Einbeziehung derartiger AGB
abgeschlossen werden. Die Kenntnisnahme von der Existenz solcher Ein-
schränkungen im Zeitpunkt der Auslieferung der CD-ROM reicht also aus, um
eine Einschränkung auf einen Einzelplatz wirksam werden zu lassen.6' Direkt
beim Verleger kaufen die Bibliotheken zum Beispiel die DNB. Hier kommt der
Vertrag direkt mit der Buchhändlervereinigung zustande, der Buchhändler vor
Ort ist nur der Vermittler.
Anders ist die Situation jedoch dann einzuschätzen, wenn die Bibliothek die CD-
ROM bei einem Buchhändler oder einem Software-Händler erwirbt. Darunter zu
fassen sind die Fälle der normalen Erwerbung, d.h. die Bibliothek bestellt bei
einer Buchhandlung oder einem Software-Händler CD-ROMs aus verschie-
denen Verlagen und diese liefert die CD-ROMs, ohne daß es noch zu besonde-
ren Vereinbarungen kommt.71 Hier ist der Vertrag über das Vervielfältigungsstück
ohne Einschränkungen gegenüber der Bestimmung in § 69d UrhG zustandege-
kommen. Der Rechtsinhaber, der sich hier bewußt für diesen Vertriebsweg über
Buchhandel oder Softwarehandel entschieden hat, kann nicht nachträglich - sei
es mittels Schutzhüllenvertrages oder Beipackzettel - diesen Vertrag wieder
modifizieren. Eine Qualifizierung der Schutzhülle als AGB kommt nicht in Be-
tracht, da die Verwendung von AGB voraussetzt, daß der Anwender der AGB -
hier der Softwarehersteller oder Verleger - und der Käufer Vertragsparteien, sind,
Ein Vertrag zwischen diesen liegt jedoch nicht vor, sondern nur zwischen Käufer
und Händler.81 Bei einer CD-ROM, die von einem Händler geliefert wurde, ohne
daß diese vor oder zum Zeitpunkt des Kaufvertrages als Einzelplatzversion ge-
kennzeichnet worden ist, kann die Bibliothek Hinweise im Beiheft oder auf der
Schutzhülle, daß es sich um eine Einzelplatzversion handelt, ignorieren.
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Die Nutzung von Standardsoftware wird vielfach durch sog. Schutz-
hüllenverträge geregelt. Von einem Schutzhüllenvertrag spricht man, wenn
Software in einer Schutzverpackung verkauft wird und der Käufer durch einen
Aufdruck darauf hingewiesen wird, daß er mit dem Öffnen der Verpackung
den auf der Verpackung abgedruckten oder durch die (Klarsicht-) Ver-
packung lesbaren Vertragsbedingungen („Lizenz") des Herstellers zustimme.
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